
Abitur Englisch Wörterbuch
Beitrag von „Frau Sommer“ vom 21. April 2010 21:30

Au dem o.e. Link:
"Im Fremdsprachenunterricht sind die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich in den Gebrauch
zweisprachiger Wörterbücher einzuführen. Von daher besitzen sie in der Regel zweisprachige
Wörterbücher und nutzen sie im Unterricht und für die selbstständige Arbeit. Deren
Verwendung in Klausuren oder in einer Abiturprüfung war bislang nicht gestattet. Inzwischen ist
die Benutzung jedoch möglich. Voraussetzung ist, dass der Umfang ca. 150.000 Wörter nicht
überschreitet und die Lehrkraft sicherstellt, dass relevante zusätzliche Eintragungen durch die
Schülerinnen und Schüler nicht vorgenommen wurden."

Sorry, wenn ich da etwas penetrant wirke, aber wo steht denn da, dass die Einträge mit den
landeskundlichen und sonstigen Informationen, die das Wörterbuch enthält, zuzukleben sind?
Hier ist m.E. nur geregelt, dass die SuSen selbst keine Eintragungen gemacht haben dürfen,
darunter stelle ich mir Informationen zu den bearbeiteten Lektüren, Hintergrundinformation o.ä.
vor. Oder bin ich blind, so dass ich die relevante Stelle im Link nicht gesehen habe?

Viel Spaß bei der Korrektur!
Frau Sommer

1https://www.lehrerforen.de/thread/25169-abitur-englisch-w%C3%B6rterbuch/?postID=204605#post204605
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